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Im Skript VwGO finden Sie alle prüfungsrelevanten Schwerpunkte zur Zulässigkeit 

und Begründetheit verwaltungsgerichtlicher Klagen, insbes. Eröffnung des Verwal-

tungsrechtswegs, Klagearten im Verwaltungsprozess, Klagebefugnis, Fristen, vor-

läufiger Rechtsschutz, Überblick über die Rechtsmittel der VwGO und das Wider-

spruchsverfahren. 

Rechtsprechung und Literatur sind bis April 2023 eingearbeitet. Die Neuauflage 

berücksichtigt vor allem neuere Entwicklungen beim Verwaltungsrechtsweg, bei der 

Fortsetzungsfeststellungsklage, insbes. zum sog. Fortsetzungsfeststellungsinteresse, 

zur Normenkontrolle bei erledigten Rechtsnormen und zum elektronischen Rechts-

verkehr (§§ 55 a, 55 d VwGO). Das Gesetz zur Beschleunigung verwaltungsgericht-

licher Verfahren v. 14.03.2023 (insbes. die Neuregelung in § 80 c VwGO) ist berück-

sichtigt.

Sie erhalten die Karteikarten VwGO zu 

einem vergünstigten Preis, wenn Sie sie 

zusammen mit diesem Skript erwerben.

Erhältlich bei jedem teilnehmenden Buchhändler.

Im Paket 
günstiger!
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Passend zu jedem S-Skript!

KK

 Komprimierte Darstellung des examensrelevanten Stoffs

  Übersichten, Schaubilder und Schemata ermöglichen das schnelle 

Erfassen, Verstehen und Wiederholen des Rechtsgebiets

Weitere Musterkarten online: www.alpmann-schmidt.de
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VwGO
62Vorläufiger Rechtsschutz – Überblick 

Aussetzungsverfahren
§ 80 V VwGO

VA mit Doppelwirkung,
§ 80 a III VwGO

Anordnungsverfahren,
§ 123 I VwGO

 Grundsatz:
(Anfechtungs-)Widerspruch
und Anfechtungsklage haben
aufschiebende Wirkung, 
§ 80 I 1 VwGO

 VA kraft Gesetzes suspen-
diert, VA muss nicht beach-
tet werden

 Ausnahme: 
Ausschluss der auf schie benden
Wirkung nach § 80 II VwGO

 VA kann vor Bestandskraft
vollstreckt werden (vgl. § 6 I
VwVG), 

 VA kann durch Gericht sus-
pendiert werden (§ 80 V
VwGO)

 Grundsatz: 
Anfechtungswiderspruch und
Anfechtungsklage haben auch
beim VA mit Dop pel wirkung
aufschiebende Wir kung, 
§ 80 I 2 VwGO

 VA kraft Gesetzes suspen-
diert

 Ausnahme: 
Ausschluss der auf schiebenden
Wirkung nach § 80 II, insbes. 
S. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO

 Behörde bzw. Begünstigter
darf VA verwirklichen

 VA kann durch Gericht sus-
pendiert werden (§ 80 a III
VwGO

 Einstweilige Anordnung
zur Sicherung eines Rechts 
(§ 123 I 1 VwGO) oder zur Re -
ge lung eines streitigen Rechts -
verhältnisses (§ 123 I 2 VwGO)
bei Verpflich tungs-, Leistungs-
und Feststel lungsbegehren

VwGO
Die Fortsetzungsfeststellungsklage

Auch für das Fortsetzungsfeststellungsinter-
esse genügt jedes schutzwürdige Interesse 
rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art. 
In welchen Fallgruppen ist ein Fortsetzungs-
feststellungsinteresse anerkannt?

   Erstbegehungsgefahr

  Wiederholungsgefahr

  Rehabilitationsbedürfnis

  Sanktionsgedanke

   Schwerwiegende Grundrechtseingriff e, die 
sich typischerweise kurzfristig erledigen

   Abschreckungsbedürfnis 
(negative Präventionswirkung)

   Präjudizwirkung für einen Schadensersatz- 
oder Entschädigungsprozess
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Die eCards passend zu diesem Skript fi nden Sie hier: 

www.repetico.de/alpmann-schmidt

  Überall lernen, im Browser oder in der App, auch offl ine

  Frage-Antwort-Modus (Freitext und Multiple-Choice)

 Vorhandene eCards ergänzen und eigene hinzufügen

  Wissenschaftlich erprobtes Wiedervorlagesystem

powered by

Passend zu jedem S-Skript!
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Grundlagen des Verwaltungsprozesses 1. Teil
1. Teil: Grundlagen des Verwaltungsprozesses

1Anders als im Zivilrecht sind die meisten Klausuren im Öffentlichen Recht bereits im ers-
ten Examen mit einer prozessualen Fragestellung verbunden (Fallfrage: „Hat die Kla-
ge Aussicht auf Erfolg?“ oder „Wie wird das Verwaltungsgericht entscheiden?“). Neben
dem materiellen Verwaltungsrecht müssen Sie daher in der öffentlich-rechtlichen Klausur
auch die Grundzüge des Verwaltungsprozessrechts beherrschen. 

2Das Verwaltungsprozessrecht ist im Wesentlichen in der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) geregelt. Wichtige Ergänzungen finden sich in landesrechtlichen Ausführungs-
gesetzen (AGVwGO, JustizG etc.).1 Außerdem sind gemäß § 173 S. 1 VwGO ergänzend
die Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) und des Gerichtsverfassungsgesetzes
(GVG) anzuwenden, soweit die VwGO keine Bestimmungen über das Verfahren enthält.

Beispiele: Über § 173 S. 1 VwGO gelten daher z.B. die Vorschriften über die Vollmacht (§§ 81 ff. ZPO)
und die Vorschriften über den Rechtsweg (§§ 17 ff. GVG). Gegenbeispiel: Die Vorschriften über das Ver-
säumnisurteil (§§ 330 ff. ZPO) gelten im Verwaltungsprozess aufgrund des Amtsermittlungsgrundsat-
zes (§ 86 Abs. 1 VwGO) nicht (s.u. Rn. 21 f.).

1. Abschnitt: Sachentscheidungsvoraussetzungen

3Zusammen mit dem Allgemeinen und dem Besonderen Verwaltungsrecht bildet das
Verwaltungsprozessrecht den rechtlichen Rahmen für die Prüfung des Erfolgs von
Rechtsbehelfen vor dem Verwaltungsgericht (insbesondere Klagen und Eilanträgen).
Diese können nur Erfolg haben, soweit sie zulässig und begründet sind. 

n Die Zulässigkeit umfasst die prozessrechtlichen Voraussetzungen der Klage.

n Die Begründetheit betrifft dagegen die materiell-rechtlichen Voraussetzungen
des Klagebegehrens. 

Klausurhinweis: Diese Trennung führt dazu, dass die Zulässigkeit stets vor der Begründet-
heit zu prüfen ist! Zulässigkeitsfragen dürfen auch nicht offengelassen werden, selbst wenn
der Antrag des Klägers offensichtlich unbegründet ist.2

4n Ist die Klage unzulässig, so wird sie durch sog. Prozessurteil abgewiesen. 

n Ist die Klage zulässig, ergeht – nach Prüfung der Begründetheit – ein Sachurteil. 

Bedeutung hat die Unterscheidung insbes. für den Umfang der Rechtskraft (§ 121 VwGO). Ein Prozess-
urteil hindert den Kläger nicht, erneut zu klagen. Ein Sachurteil bindet die Beteiligten dagegen auch in
materieller Hinsicht (§ 121 VwGO), d.h. eine erneute Klage mit dem gleichen Streitgegenstand ist unzu-
lässig.3

5Die Zulässigkeitsprüfung umfasst die sog. Sachentscheidungsvoraussetzungen, also
die Gesichtspunkte, die Voraussetzung für eine Entscheidung in der Sache sind. Die Prü-
fung der Zulässigkeit kann man grob in vier Oberpunkte einteilen:

1 AGVwGO BW, BayAGVwGO, JustG Bln, BbgVwGG, BremAGVwGO, AGVwGO Hmb, HessAGVwGO, AGGerStrG M-V, NJG,
JustG NRW, AGVwGO RP, Saarl AGVwGO, SächsJG, AG VwGO LSA, LJG SH, ThürAGVwGO.

2 BVerwG NVwZ 2019, 649, 651 mit Anm. Heusch.
3 Vgl. z.B. BVerwG NVwZ-RR 2023, 342, 343.
1
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1. Teil
Hinweis: Die Prüfungsreihenfolge wird in Rspr. und Lit. uneinheitlich gehandhabt. Der im
vorliegenden Skript wiedergegebene Aufbau orientiert sich an Logik und Zweckmäßigkeit.
Wichtig ist nur, dass Sie in der Klausur eine vertretbare Reihenfolge wählen (dazu im Einzel-
nen später).

A. Zulässigkeit des Rechtswegs
6 Erster Schritt bei der Prüfung verwaltungsgerichtlicher Rechtsbehelfe ist stets die Frage,

ob der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist. Denn nur dann ist das
Verwaltungsgericht zuständig, über die Sache zu entscheiden. Nach Art. 95 Abs. 1 GG
gibt es in Deutschland fünf Gerichtsbarkeiten.

7 Die Zuweisung der Rechtsstreitigkeiten an die verschiedenen Gerichtszweige erfolgt
durch:

n Spezialzuweisungen (wie z.B. § 54 Abs. 1 BeamtStG für beamtenrechtliche Streitig-
keiten oder § 217 Abs. 1 BauGB für sog. Baulandsachen) oder

n Generalklauseln: § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, § 13
GVG für die ordentlichen Gerichte.

8 Ist der eingeschlagene Rechtsweg nicht eröffnet, wird die Klage indes nicht als unzuläs-
sig abgewiesen, sondern von Amts wegen an das zuständige Gericht verwiesen (§ 173
S. 1 VwGO, § 17 a Abs. 2 S. 1 GVG). Dasselbe gilt bei örtlicher oder sachlicher Unzustän-
digkeit des Gerichts (§ 83 S. 1 VwGO, § 17 a Abs. 2 S. 1 GVG).

Sachentscheidungsvoraussetzungen

n Zulässigkeit des gewählten Rechtswegs

n Statthaftigkeit der Klage- bzw. Verfahrensart

n Besondere Sachentscheidungsvoraussetzungen

n Allgemeine Sachentscheidungsvoraussetzungen

Ordentliche
Gerichte

Arbeits-
gerichte

(Allgemeine)
Verwaltungs-

gerichte

Sozial-
gerichte

Finanz-
gerichte

§ 13 GVG §§ 2, 2 a ArbGG § 40 VwGO § 51 SGG § 33 FGO

– Amtsgericht
– Landgericht
– OLG
– BGH

– Arbeitsgericht
– LAG
– BAG

– VG
– OVG/VGH
– BVerwG

  bürgerliche
Streitigkeiten

 Strafsachen

 bürgerliche
Streitigkeiten
zwischen
Arbeitgeber
und Arbeit -
nehmer

 keine
 anderweitige
Zuweisung

 in bestimmten
sozialrechtl.
Verfahren

 in bestimmten
Abgaben -
angelegen -
heiten

 öffentlich-rechtliche Streitigkeiten
 nichtverfassungsrechtlicher Art

– Sozialgericht
– LSG
– BSG

Außerdem: Bundesverfassungsgericht (Art. 92, 93 GG)
Landesverfassungsgerichte (Verfassungsgerichtshof, Staatsgerichtshof u.a.)

– Finanzgericht
– BFH



Sachentscheidungsvoraussetzungen 1. Abschnitt
Beispiel: K hat in einer zivilrechtlichen Streitigkeit Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben. Das Ver-
waltungsgericht erklärt den Verwaltungsrechtsweg für unzulässig und verweist den Rechtsstreit von
Amts wegen an das zuständige Landgericht.4 – K hat gegen die Genehmigung einer Windenergieanla-
ge an Land mit einer Gesamthöhe von 80 m Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG) erhoben, obwohl
hierfür nach § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a VwGO die erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberverwaltungs-
gerichts (OVG) besteht. Das VG verweist an das sachlich zuständige OVG (§ 83 VwGO).

9Aus der Regelung in § 17 a Abs. 2 S. 1 GVG wird teilweise geschlossen, dass die Rechts-
wegfrage nicht im Rahmen der Zulässigkeit geprüft werden dürfe. Da die Klage bei
unzutreffender Wahl des Rechtsweges nicht unzulässig sei, müssten die gerichtsbezo-
genen Voraussetzungen, d.h. die Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges sowie die ört-
liche und sachliche Zuständigkeit des Gerichts vorab vor der Zulässigkeit geprüft wer-
den (sog. dreistufiger Aufbau),5 also

n gerichtsbezogene Voraussetzungen

n Zulässigkeit des Rechtsbehelfs

n Begründetheit des Rechtsbehelfs 

10Überwiegend wird dagegen die Rechtwegfrage und die Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts als Teil der Zulässigkeit des Rechtsbehelfs geprüft (sog. zweistufiger Auf-
bau),6 also

n Zulässigkeit des Rechtsbehelfs

n Begründetheit des Rechtsbehelfs 

§ 17 a Abs. 2 GVG ändere nichts an der Unzulässigkeit der Klage, sondern regele nur die
Rechtsfolge bei Unzulässigkeit des Rechtsweges dahin, dass eine Verweisung nicht nur
auf Antrag (so § 41 VwGO a.F.), sondern von Amts wegen zu erfolgen habe. Die Eröff-
nung des Verwaltungsrechtswegs sei daher weiterhin Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Klage vor dem Verwaltungsgericht.

11Hierfür spricht vor allem, dass das Verwaltungsgericht nach § 17 a Abs. 2 GVG nur ver-
weisen darf, wenn die Zuständigkeit eines anderen Gerichts überhaupt gegeben ist.
Dies ist aber z.B. nicht der Fall bei verfassungsrechtlichen Streitigkeiten, für die der Ver-
waltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO per se nicht eröffnet ist. In diesen Fällen
sieht § 17 a Abs. 2 GVG eine Verweisung nicht vor. Der Rechtsbehelf muss dann mangels
zulässigen Rechtswegs zwingend als unzulässig abgewiesen werden.

Weiteres Beispiel: Für Klagen auf Unterlassung schulinterner Infektionsschutzmaßnahmen ist der
Rechtsweg zu den Familiengerichten im Verfahren nach § 1666 Abs. 1 u. 4 BGB nicht eröffnet; zuständig
sind ausschließlich die Verwaltungsgerichte. Eine Verweisung des Verfahrens scheidet jedoch wegen
wesensverschiedener Prozessmaximen beider Verfahrensordnungen aus.7

Gegen eine Vorabprüfung der gerichtsbezogenen Voraussetzungen spricht im Übrigen,
dass die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts häufig erst nach Feststellung
der statthaften Verfahrensart geprüft werden kann (vgl. § 52 Nr. 2 u. Nr. 3 VwGO, die die
örtliche Zuständigkeit von der Klageart abhängig machen). Konsequenterweise müsste

4 Vgl. z.B. BVerwG NVwZ 2017, 242.
5 Schübel-Pfister JuS 2017, 1078, 1079; Gröpl/Wehr JuS 1995, L 76, 77: Vorabprüfung unter Gliederungsziffer 0.
6 Ehlers in: Schoch/Schneider VwGO Vorb § 40 Rn. 8; Kopp/Schenke VwGO § 40 Rn. 2; Sodan/Ziekow VwGO § 40 Rn. 50.
7 BGH NJW 2021, 3470; BVerwG NJW 2021, 2600; OVG Schleswig NordÖR 2022, 388; vgl. auch BVerfG FamRZ 2022, 528.
3



Anfechtungsklage 1. Abschnitt
165Sog. dreistufiger Aufbau: 1. Der Einzelakt ist nur rechtmäßig, wenn die Ermächti-
gungsgrundlage in der Satzung wirksam ist. 2. Die Ermächtigungsgrundlage in der
Satzung ist nur wirksam, wenn die Satzung rechtmäßig ist. 3. Die Satzung kann nur
rechtmäßig sein, wenn das zum Erlass der Satzung ermächtigende Gesetz seinerseits
wirksam (verfassungsgemäß) ist.

1661. Ermächtigungsgrundlage für gemeindliche Abgabensatzungen sind die Vor-
schriften in den landesrechtlichen Kommunalabgabengesetzen (z.B. Art. 2 Bay
KAG, § 2 KAG BW, § 2 HessKAG, § 2 NKAG, § 2 KAG NRW). Gegen deren Wirk-
samkeit bestehen keine Bedenken.

2. Die Satzung selbst müsste wirksam, d.h. rechtmäßig sein. Formelle Bedenken
bestehen nicht. Materiell könnte die Satzung gegen das Rechtsstaatsprinzip
des Art. 20 Abs. 3 GG verstoßen.

167a) Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips ist das Gebot der Rechtssicherheit, das
durch rückwirkende Regelungen infrage gestellt wird. Vorschriften mit sog.
echter Rückwirkung verstoßen grds. gegen das Rechtsstaatsprinzip und
sind damit nichtig. Eine echte Rückwirkung liegt immer dann vor, wenn
eine Norm nachträglich ändernd in abgeschlossene, der Vergangenheit an-
gehörende Sachverhalte eingreift. Steuern werden grds. zeitabschnittswei-
se, i.d.R. pro Kalenderjahr erhoben. Deshalb ist die Hundesteuer für das Jahr
2022 ein am 01.01.2023 abgeschlossener, in der Vergangenheit liegender
Sachverhalt. Damit liegt für 2022 eine echte Rückwirkung vor.189

168b) Eine echte Rückwirkung (auch Rückbewirkung von Rechtsfolgen) ist nur
ausnahmsweise zulässig, wenn das Vertrauen des Bürgers in die bisherige
Rechtslage nicht schutzwürdig ist, insbes. weil der Betroffene mit der neuen
Regelung rechnen musste, eine nichtige Bestimmung rückwirkend durch

Dreistufiger Aufbau

Ermächtigungsgrundlage für VA

Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes

Satzung

Gesetz

Rechtmäßigkeit der Satzung

Rechtmäßigkeit des VA

189 Zur unterschiedlichen Terminologie in der Rspr. des BVerfG vgl. AS-Skript Staatsorganisationsrecht (2021), Rn. 140 ff.
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eine gültige ersetzt wird oder zwingende Gründe des gemeinen Wohls eine
Rückwirkung rechtfertigen.190

169 Im vorliegenden Fall bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen dieser
Ausnahmefälle. Vor allem können allein finanzielle Erwägungen nicht als
zwingende Gründe des Gemeinwohls anerkannt werden. Die Satzung ist
daher, soweit sie das Jahr 2022 betrifft, wegen Verstoßes gegen Art. 20 Abs. 3
GG nichtig und damit keine wirksame Ermächtigungsgrundlage für den
Bescheid. Der VA ist deshalb mangels wirksamer Ermächtigungsgrundlage
rechtswidrig.

170 Fehlt es an einer wirksamen Ermächtigungsgrundlage, ist der VA in jedem Fall rechtswid-
rig. Während das BVerfG sich bei Gesetzen darauf beschränken kann, die bloße Unverein-
barkeit mit dem GG festzustellen (vgl. § 79 BVerfGG), gibt es diese Möglichkeit im Rah-
men des § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO nicht, auch wenn die Rechtswidrigkeit des VA auf einer
unwirksamen untergesetzlichen Rechtsnorm beruht (RechtsVO, Satzung).191 Denn
die Aufhebung des VA führt – anders als bei Gesetzen – zu keinen unlösbaren oder un-
vertretbaren Schwierigkeiten des Normgebers. So kann z.B. die Gemeinde jederzeit,
selbst während des gerichtlichen Verfahrens, Satzungsmängel heilen, z.B. eine unwirk-
same Satzung durch eine wirksame Satzung ersetzen.

171 3. Der Bescheid könnte darüber hinaus formell rechtswidrig sein, weil vor sei-
nem Erlass keine Anhörung durchgeführt worden ist.

Aufbauhinweis: Ebenso wie im Zivilrecht alle in Betracht kommenden Anspruchs-
grundlagen geprüft werden müssen, muss auch im Verwaltungsrecht der VA unter
allen rechtlichen Gesichtspunkten überprüft werden. Ist der VA formell rechts-
widrig, so muss gleichwohl noch geprüft werden, ob er auch materiell rechtswidrig
ist (und umgekehrt). Denn der Verwaltungsakt kann aus mehreren Gründen rechts-
widrig sein. Abweichendes gilt nur im Verhältnis zwischen Zulässigkeit und Begrün-
detheit eines Rechtsbehelfs. Ist die Klage unzulässig, so wird sie auf jeden Fall ab-
gewiesen. Zur Begründetheit ist dann regelmäßig nach dem Bearbeitungsvermerk
ein Hilfsgutachten zu fertigen.

172 a) Bei dem Bescheid handelt es sich um einen VA, der in Rechte des A eingreift,
sodass die Anhörung nach § 28 Abs. 1 VwVfG grds. erforderlich war. Bei Ab-
gabenbescheiden handelt es sich zwar um gleichartige Verwaltungsakte in
größerer Zahl, sodass gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG von der Anhörung ab-
gesehen werden kann. Dies gilt allerdings nicht in atypischen Situationen,
z.B. wenn wie hier nach erfolgter Heranziehung eine Nacherhebung erfol-
gen soll.192 Es liegt daher ein Verstoß gegen § 28 Abs. 1 VwVfG vor.

Soweit das Kommunalabgabengesetz (KAG) des Landes auf die Vorschriften der Abga-
benordnung (AO) verweist (so z.B. Art. 13 BayKAG, § 4 Hess KAG, § 12 KAG NRW), richtet
sich die Anhörung nach der im Wesentlichen gleichlautenden Vorschrift des § 91 AO.

173 b) Der Anhörungsmangel könnte nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG geheilt wor-
den sein. Danach ist eine Verletzung von Verfahrensvorschriften, die den
VA nicht nach § 44 VwVfG nichtig macht, unbeachtlich, wenn die erforder-

190 Vgl. z.B. BVerfG NVwZ 2016, 300; Sachs GG Art. 20 Rn. 86; Jarass/Pieroth GG Art. 20 Rn. 51.
191 Vgl. BayVGH NVwZ 2020, 1693, 1694.
192 Driehaus, Kommunalabgabenrecht, § 12 Rn. 16.



Anfechtungsklage 1. Abschnitt
liche Anhörung eines Beteiligten bis zum Abschluss der letzten Tatsachen-
instanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt wird.

So die Regelung in § 45 Abs. 2 VwVfG des Bundes (ebenso § 126 Abs. 2 AO) sowie die
meisten LVwVfGe, in Schleswig-Holstein mit der Besonderheit, dass eine Heilung im ge-
richtlichen Verfahren nicht möglich ist bei Verstößen, die bis zum Abschluss des Wider-
spruchsverfahrens gerügt worden sind (§ 114 Abs. 2 S. 2 LVwG).

174aa) Zwar ist grds. anerkannt, dass die Anhörung auch im Widerspruchsver-
fahren nachgeholt werden kann.193 Das setzt jedoch voraus, dass der
Betroffene nachträglich eine vollwertige Gelegenheit zur Stellungnah-
me erhält und die Behörde die vorgebrachten Argumente zum Anlass
nimmt, die ohne vorherige Anhörung getroffene Entscheidung kritisch
zu überdenken (Grundsatz der realen Fehlerbehebung).194 

Hier hat sich die Behörde im Widerspruchsbescheid mit den Argumen-
ten des A indes nicht näher auseinandergesetzt, sodass die Anhörung
nicht ordnungsgemäß nachgeholt worden ist.

175bb) Soll die Heilung im gerichtlichen Verfahren erfolgen, ist umstritten,
ob hierfür die schriftsätzliche Stellungnahme im Prozess ausreicht195

oder ob die Heilung stets ein behördliches Verfahren außerhalb des ge-
richtlichen Verfahrens voraussetzt.196 Diese Frage kann hier dahinste-
hen, da die Behörde die Anhörung auch im gerichtlichen Verfahren
nicht nachgeholt hat, sondern sich lediglich darauf berufen hat, die An-
hörung sei entbehrlich.197 Der Bescheid ist daher auch wegen Versto-
ßes gegen § 28 Abs. 1 VwVfG rechtswidrig.

Entsprechendes gilt für die nach § 39 Abs. 1 VwVfG erforderliche Begründung. Fehlt
die Begründung, kann dieser Fehler nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG geheilt werden. Ist
die Begründung unvollständig, kann die Behörde diese im Prozess ergänzen (sog.
Nachschieben von Gründen, s.u. Rn. 576 ff.). Das gilt nach § 114 S. 2 VwGO auch für
Ermessenserwägungen.

176c) Der Verstoß könnte gemäß § 46 VwVfG unbeachtlich sein. Danach kann
die Aufhebung eines VA, der nicht nach § 44 VwVfG nichtig ist, nicht allein
deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften
über das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande ge-
kommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung
in der Sache nicht beeinflusst hat. An der Kausalität des formellen Fehlers
fehlt es insbes. bei gebundenen VAen, da deren Rechtmäßigkeit unabhän-
gig von etwaigen formellen Fehlern allein eine Frage (materiell) richtiger
Subsumtion ist.198

193 Vgl. ausführlich AS-Skript Verwaltungsrecht AT 1 (2022), Rn. 411 ff.
194 BVerwG NVwZ 2011, 115, 119; HessVGH DVBl. 2015, 1067, 1068; Stelkens/Bonk/Sachs VwVfG § 28 Rn. 69.
195 OVG SH RÜ 2020, 185, 188; OVG NRW NWVBl. 2014, 322; OVG NRW NWVBl. 2013, 37; OVG Lüneburg NVwZ-RR 2002, 822;

BayVGH BayVBl. 2004, 149; BayVBl. 2005, 308, 311.
196 BVerwG RÜ 2012, 457, 460; NVwZ 2011, 115, 119; Kopp/Ramsauer VwVfG § 45 Rn. 27; Kallerhoff NWVBl. 2008, 334, 338;

ausführlich AS-Skript Verwaltungsrecht AT 1 (2022), Rn. 427 ff.
197 Vgl. auch HessVGH RÜ 2013, 461, 464.
198 Stelkens/Bonk/Sachs VwVfG § 28 Rn. 71 u. § 46 Rn. 52 ff.; allgemein AS-Skript Verwaltungsrecht AT 1 (2022), Rn. 432.
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Beispiel: Nach § 3 Abs. 1 S. 1 StVG hat die Behörde die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich
jemand als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Auch eine fehlende Anhörung
kann an dieser zwingenden Rechtsfolge nichts ändern.

177 Die Abgabenerhebung ist nach GemO und KAG zwingend, sodass auch bei Anhö-
rung des A keine andere Entscheidung hätte getroffen werden können. Hinsicht-
lich des formellen Fehlers liegen damit die Voraussetzungen des § 46 VwVfG vor
(vgl. auch § 127 AO). Dessen ungeachtet ist der Bescheid jedoch mangels wirksa-
mer Ermächtigungsgrundlage rechtswidrig.

n Sind die Voraussetzungen des § 46 VwVfG erfüllt, so bleibt der VA zwar rechtswidrig, die
Klage ist aber – wenn kein anderer Rechtswidrigkeitsgrund vorliegt – gleichwohl unbegrün-
det, da der Kläger keinen Aufhebungsanspruch hat.199 

n Sind die Voraussetzungen des § 46 VwVfG dagegen nicht erfüllt, muss das Gericht grds. auch
den bloß formell fehlerhaften VA aufheben, unabhängig davon, ob der Eingriff materiell recht-
mäßig ist.200 Beispiel: Bei fehlender sachlicher Zuständigkeit greift § 46 VwVfG nicht ein. Der
VA ist daher auch dann aufzuheben, wenn seine materiellen Voraussetzungen erfüllt sind.

178 II. Der Kläger muss durch diese Rechtswidrigkeit („dadurch“) in seinen Rechten ver-
letzt sein. Der Abgabenbescheid greift in das subjektive Recht des A aus Art. 2
Abs. 1 GG ein.

Art. 14 Abs. 1 GG scheidet dagegen aus, da Geldleistungspflichten keine konkrete Eigentums-
position, sondern nur das Vermögen als solches betreffen, das von Art. 14 Abs. 1 GG nicht ge-
schützt wird.201

Der Eingriff kann nur dann von den Grundrechtsschranken gedeckt sein, wenn er
rechtmäßig ist; bei Rechtswidrigkeit liegt stets eine Rechtsverletzung vor.

In der Klausur kann dies im verkürzten Gutachtenstil festgestellt werden, z.B. „Der VA ist damit
rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinem subjektiven Recht aus …“. Problematisch und näher
zu erörtern ist die Rechtsverletzung dagegen bei Klagen eines Dritten, der nicht Adressat des
VA ist (s.o. Rn. 154).

Ergebnis: Die Anfechtungsklage des A ist damit zulässig und begründet. Das Verwal-
tungsgericht hebt den Bescheid vom 27.01.2023 auf (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO).

199 Vgl. z.B. BVerwG NVwZ 2016, 844, 847; näher AS-Skript Verwaltungsrecht AT 1 (2022), Rn. 430 ff.
200 BVerwGE 30, 138, 139 u. 145; BVerwG NVwZ 2005, 1335.
201 Vgl. Jarass/Pieroth GG Art. 14 Rn. 29.



Zusammenfassende Übersicht 2. Abschnitt
VERPFLICHTUNGSKLAGE

A. Zulässigkeit der Klage

I. Verwaltungsrechtsweg

� Spezialzuweisung zum Verwaltungsgericht (z.B. § 54 Abs. 1 BeamtStG)
� Generalklausel, § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO

II. Statthaftigkeit

Verpflichtungsklage, wenn Erlass eines (begünstigenden) VA begehrt wird
� Verwaltungsakt i.S.d. § 35 VwVfG,

bei schlichtem Verwaltungshandeln, wenn regelnde Entscheidung über das „Ob“ vorgeschaltet
� i.d.R. keine isolierte Anfechtung der Ablehnung (Rechtsschutzbedürfnis!)
� bei Konkurrentenklage ggf. zusätzlich Anfechtung der Drittbegünstigung
� keine Annexanträge zulässig (str.)

III. Klagebefugnis

Geltendmachung eines subjektiven Rechts (= Anspruchs), § 42 Abs. 2 VwGO
� aus einfach-gesetzlichen Vorschriften mit Anspruchsqualität
� aus Grundrechten (insbes. in der Funktion als Leistungs-/Teilhaberechte)

VI. Klagegegner

� Rechtsträger der Ausgangsbehörde, § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO
� (Ausgangs-)Behörde, § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i.V.m. Landesrecht

V. Klagefrist

� § 74 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 VwGO: 1 Monat

– nach Zustellung des Widespruchsbescheides

– oder (im Fall des § 68 Abs. 1 S. 2 VwGO) nach Bekanntgabe der Ablehnung
� § 58 Abs. 2 VwGO: 1 Jahr bei fehlender/unrichtiger Rechtsbehelfs belehrung

IV. Vorverfahren

� ordnungsgemäßes Widerspruchsverfahren, § 68 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 VwGO

� Ausnahmen, § 68 Abs. 1 S. 2 VwGO

– kraft Gesetzes (insbes. landesrechtliche Ausnahmen nach AGVwGO)

– VA einer obersten Bundes- oder Landesbehörde (insbes. Ministerium), außer wenn Gesetz
Nachprüfung vorschreibt

– erstmalige Beschwer durch Widerspruchsbescheid oder Abhilfebescheid

� Vorverfahren entbehrlich
– bei Untätigkeit, § 75 VwGO

– wenn Zweck des Widerspruchsverfahrens auf andere Weise bereits erreicht oder nicht mehr
erreicht werden kann (insbes. rügelose Einlassung des mit der Widerspruchsbehörde identi-
schen Beklagten [-vertreters])
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3. Teil
B. Begründetheit, § 113 Abs. 5 VwGO

IV. Rechtsfolge

� gebundene Entscheidung
–> Anspruch auf Erlass des VA

� Ermessensentscheidung

– Ermessensreduzierung auf Null

– Anspruch auf ermessensfehlerfreie
Entscheidung

–> Neubescheidung, wenn Ableh nung
Ermessensfehler aufweist

� Ablehnung/Unterlassung rechtswidrig

� Rechtsverletzung des Klägers

� Spruchreife } Anspruch auf Erlass des begehrten VA

I. Anspruchsgrundlage

� öffentlich-rechtliche Sonderbeziehungen:

– öffentlich-rechtlicher Vertrag

– begünstigender VA

– Zusicherung (§ 38 VwVfG)

� einfach-gesetzliche Vorschriften mit Anspruchsqualität:
(+), wenn Vorschrift zumindest auch dem Schutz von Individualinteressen des Klägers zu 
dienen bestimmt ist

� ausnahmsweise Grundrechte: Teilhaberechte, Leistungsrechte, Schutzpflichten

II. Formelle Voraussetzungen

� Antrag an zuständige Behörde
� ggf. Mitwirkungsakte anderer Behörden (z.B. § 36 BauGB)

III. Materielle Voraussetzungen

� ausdrücklich geregelt
� ggf. Umkehrschluss aus Versagungsgründen
� Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Selbstbindung der Verwaltung

Vornahmeurteil,
§ 113 Abs. 5 S. 1 VwGO

Bescheidungsurteil,
§ 113 Abs. 5 S. 2 VwGO

VERPFLICHTUNGSKLAGE



Der entscheidungserhebliche Zeitpunkt 2. Abschnitt
A. Der Beurteilungszeitpunkt bei der Anfechtungsklage

I. Grundsatz: Behördliche Entscheidung

588Bei der Anfechtungsklage geht es um die Überprüfung einer Verwaltungsentscheidung.
Gegenstand der Klage ist der Ausgangsbescheid in der Gestalt des Widerspruchs-
bescheides (§ 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Hat die Behörde die zu diesem Zeitpunkt beste-
hende Sach- und Rechtslage beachtet, so hat sie sich rechtmäßig verhalten. Maßgebend
ist daher grds. der Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung.809 Das ist in der
Regel der Widerspruchsbescheid. Soweit ein Vorverfahren nicht stattfindet (insbes. in
den Fällen des § 68 Abs. 1 S. 2 VwGO), ist der Zeitpunkt des Erlasses des VA maßgebend. 

Die Gegenansicht stellt stets auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor Gericht ab. Da-
für spreche der Wortlaut des § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO, wonach entscheidend sei, ob der VA rechtswidrig
„ist“ (im Gegensatz zu § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO „gewesen ist“). Materiell-rechtlich könne ein bei Abschluss
des Verwaltungsverfahrens rechtmäßíger VA aufgrund einer späteren Änderung der Sach- oder Rechts-
lage rechtswidrig werden. Dies müsse aus Gründen der Prozessökonomie und Rechtsschutzeffektivität
auch die Aufhebung des VA mit Wirkung ab diesem Zeitpunkt zur Folge haben. 810 Dagegen spricht je-
doch, dass nachträgliche Änderungen grds. nur die Aufhebung des VA durch die Behörde, aber nicht
durch das Gericht rechtfertigen können (vgl. §§ 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 u. 4, 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG).

589Ändert sich die Sach- und Rechtslage nach Erlass des VA, aber noch vor Erlass des
Widerspruchsbescheides, so ist dies dagegen grds. zu berücksichtigen, weil die Ver-
waltungsbehörde in diesem Zeitpunkt zur nochmaligen umfassenden Prüfung des VA
verpflichtet ist und erst die Widerspruchsentscheidung das Verwaltungsverfahren ab-
schließt.811 Denn Gegenstand der Klage ist der AusgangsVA in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides (§ 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO).

590Beispiel: Dem Bauherrn ist eine ursprünglich rechtswidrige Baugenehmigung erteilt worden, gegen
die Nachbar N Widerspruch erhoben hat. Während des Widerspruchsverfahrens tritt ein neuer Bebau-
ungsplan in Kraft, nach dem das Bauvorhaben nunmehr zulässig ist. Der Widerspruch des Nachbarn
muss zurückgewiesen werden, da die Baugenehmigung jetzt rechtmäßig ist.812 Auch bei der späteren
Anfechtungsklage des Nachbarn gegen die dem Bauherrn erteilte Baugenehmigung müssen zwischen-
zeitlich eingetretene Änderungen zugunsten des Bauherrn berücksichtigt werden. Denn es wäre mit
der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) nicht vereinbar, eine (bei ihrem Erlass rechtswidrige) Baugenehmi-
gung aufzuheben, obwohl sie sogleich nach der Aufhebung wieder erteilt werden müsste.813

Gegenbeispiel: Die dem Bauherrn erteilte Baugenehmigung war ursprünglich rechtmäßig. Während
des von Nachbar N betriebenen Widerspruchsverfahrens werden die baurechtlichen Anforderungen
verschärft, sodass die Baugenehmigung im Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheides nicht
mehr erteilt werden dürfte. – Wegen Art. 14 GG darf die dem Bauherrn durch die Genehmigung zuste-
hende Rechtsposition ohne besondere Rechtsgrundlage nicht mehr entzogen werden. Veränderungen
zum Nachteil des Bauherrn, die nach Erteilung der Baugenehmigung eingetreten sind, dürfen des-
halb nicht berücksichtigt werden. Rechtsbehelfe des Nachbarn bleiben deshalb unbegründet.814

809 Vgl. BVerwG NVwZ 2011, 115, 116; BayVGH NVwZ-RR 2010, 507; OVG NRW NWVBl. 2003, 216, 217; Schübel-Pfister JuS
2012, 420, 423; Rennert DVBl. 2019, 593, 596.

810 Kopp/Schenke VwGO § 113 Rn. 35; Schenke JuS 2019, 833, 835.
811 VGH Kassel GewArch 1997, 151, 152; Clausing JuS 2002, 478, 481.
812 BVerwG NVwZ 1986, 205, 206.
813 BVerwG NVwZ-RR 2017, 717, 718; OVG Hamburg NordÖR 2014, 519; Rennert DVBl. 2019, 593, 599.
814 BVerwG NVwZ-RR 2017, 717, 718; OVG Saar, Urt. v 27.05.2014 – 2 A 2/14, BeckRS 2014, 52334; OVG NRW DVBl. 2010, 1252;

Pietzner/Ronellenfitsch Rn. 1210. Umstritten ist, ob die Ausnahme auch im Immissionsschutzrecht gilt; verneinend VGH
BW RÜ 2012, 739, 743; NVwZ-RR 2015, 18, 19; VBlBW 2018, 335, 336; Jarass, BImSchG § 6 Rn. 81; a.A. OVG LSA, Urt. v.
24.03.2015 – 2 L 184/10, BeckRS 2015, 51143: wie im Baurecht; dazu noch unten Rn. 870.
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II. Ausnahme: Mündliche Verhandlung
591 Aus der Eigenart des VA und der für ihn maßgeblichen gesetzlichen Regelung kann

sich jedoch ergeben, dass auch bei einer Anfechtungsklage nachträgliche Änderungen
der Sach- oder Rechtslage zu berücksichtigen sind, aufgrund derer der ursprünglich
rechtmäßige VA rechtswidrig werden kann. Dann kommt es auf den Zeitpunkt der
letzten mündlichen Verhandlung vor Gericht an. 

592 Insbes. gilt dies bei Dauerverwaltungsakten, also VAen, die den Bürger nicht nur ein-
mal, sondern laufend belasten. Hier ist i.d.R. auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen
Verhandlung abzustellen.815 Ein DauerVA muss grds. während der gesamten Dauer sei-
ner Geltung gesetzlich gerechtfertigt sein. Fallen die Voraussetzungen für den Erlass
weg, so muss die Behörde den VA aufheben.

Beispiel: Bei einer baurechtlichen Nutzungsuntersagung ist für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage
der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgebend.816 Das hat zur Folge, dass die Bauauf-
sichtsbehörde die Rechtmäßigkeit der Verfügung ständig verfahrensbegleitend kontrollieren und ggf.
aktualisieren oder aufheben muss.817

593 Auch im Übrigen kann es bei einer zugunsten des Klägers eingetretenen Änderung der
Sach- und Rechtslage unverhältnismäßig sein, im Rahmen der Anfechtungsklage auf
den Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung abzustellen.818 Anerkannt ist dies z.B.
bei einem noch nicht vollzogenen VA, wenn die Vollziehung durch die Änderung der
Sach- und Rechtslage sinnlos geworden ist oder die Durchsetzung billigerweise nicht
mehr erfolgen darf, weil der VA sogleich aufzuheben ist bzw. eine entsprechende Er-
laubnis erteilt werden muss.819

594 Beispiel: Im Anfechtungsprozess gegen eine Beseitigungsverfügung wird der Bebauungsplan geändert,
wonach das Bauwerk nunmehr genehmigungsfähig ist. Die Beseitigungsverfügung wird rechtswidrig,
wenn kein Widerspruch mehr zum öffentlichen Baurecht besteht.820 Nach der Gegenansicht ist auf den
Zeitpunkt der Behördenentscheidung abzustellen. Nachträgliche Änderungen, wie die Änderung des
B-Plans, könnten nur gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG in einem besonderen Verfahren berücksichtigt
werden.821 Dagegen spricht jedoch, dass es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Art. 14 Abs. 1
GG widerspricht, die Beseitigung einer baulichen Anlagen zu verlangen, die nach Erteilung einer Bau-
genehmigung jederzeit neu errichtet werden könnte. 

III. Gegenausnahme: Behördliche Entscheidung

595 Wenn sich allerdings aus der gesetzlichen Regelung ergibt, dass der VA bei Änderung
der Sach- und Rechtslage nur unter bestimmten Voraussetzungen rückgängig zu ma-
chen ist, bleibt es auch bei einem DauerVA bei dem Grundsatz, dass allein auf den Zeit-
punkt der Verwaltungsentscheidung abzustellen ist.

815 BVerwG DVBl. 2016, 1543, 1544; OVG NRW NJW 2015, 1468, 1469; VGH BW, Urt. v. 06.12.2022 – 9 S 3232/21, BeckRS 2022,
42300; Schübel-Pfister JuS 2012, 420, 423; Rennert DVBl. 2019, 593, 597; Schenke JuS 2019, 833, 838; a.A. Gärditz/Orth
Jura 2013, 1100, 1106: nur Anspruch auf Aufhebung nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 o. 4 VwVfG.

816 BayVGH, Beschl. v. 23.07.2018 – 15 ZB 17.1094, BeckRS 2018, 17189; OVG Bln-Bbg, Beschl. v. 02.10.2018 – OVG 10 S 75.17,
BeckRS 2018, 24489.

817 Rennert DVBl. 2019, 593, 597.
818 OVG NRW, Urt. v. 17.08.2005 – 8 A 728/03, DVBl. 2005, 1599 (nur LS).
819 Vgl. BVerwG NVwZ-RR 2012, 529; NVwZ 2013, 365, 366; Rennert DVBl. 2019, 593, 598; Schenke JuS 2019, 833, 838.
820 Kopp/Schenke VwGO § 113 Rn. 45; Gärditz/Orth Jura 2013, 1100, 1107; Schübel-Pfister JuS 2014, 993, 995; Rennert DVBl.

2019, 593, 597.
821 OVG Bln-Bbg NVwZ-RR 2014, 460; offen gelassen von BVerwG NVwZ 2014, 454, 455; ablehnend Jäde NVwZ 2014, 455 f.
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596Ein solcher Ausnahmefall ist insbes. dann gegeben, wenn das Gesetz für den Entzug ei-
nes Rechts und dessen Wiedererteilung getrennte Regelungen mit unterschiedlichen
Voraussetzungen enthält. Würde man in einem solchen Fall allein aufgrund eines Weg-
falls der ursprünglich erforderlichen Voraussetzungen der Klage stattgeben, so würden
diese besonderen gesetzlichen Voraussetzungen umgangen. In diesen Fällen kann sich
der Kläger daher im Anfechtungsprozess nicht auf die Veränderung berufen, sondern
muss zunächst das behördliche Verfahren einleiten und seinen Anspruch auf Aufhebung
des VA bzw. Wiedergestattung ggf. mit einer Verpflichtungsklage verfolgen.

597Beispiel: Nach § 20 FeV gelten für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis „die Vorschriften für die Erster-
teilung“. Verlangt werden kann insbes. eine neue Fahrprüfung oder ein medizinisch-psychologisches
Gutachten. Damit diese Voraussetzungen nicht umgangen werden, kommt es bei der Klage gegen die
Entziehung der Fahrerlaubnis auf den Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung an.822 

A. Es handelt sich um eine nach §§ 40 Abs. 1 S. 1, 42 Abs. 1 Fall 1, 42 Abs. 2, 68 Abs. 1, 74
Abs. 1 VwGO zulässige Anfechtungsklage. 

B. Für die Begründetheit der Klage ist vor allem entscheidend, ob die Untersagungs-
verfügung rechtswidrig ist (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO).

598Als Ermächtigungsgrundlage kommt nur § 35 Abs. 1 GewO in Betracht. Besondere
Untersagungs- oder Betriebsschließungsvorschriften oder Vorschriften über die Rück-
nahme oder den Widerruf der Erlaubnis, die gemäß § 35 Abs. 8 GewO die Anwendbar-
keit des § 35 Abs. 1 GewO ausschließen würden, existieren für Reisebüros nicht.

599Dann müsste R unzuverlässig und eine Untersagung zum Schutze der Allgemein-
heit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich sein. Unzuverlässig ist ein Gewer-
betreibender dann, wenn er nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die
Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreibt.823 Indiz
hierfür kann insbes. die wirtschaftliche Leistungsunfähigkeit sein.

I. Da sich die finanzielle Situation des R nach Erlass der Untersagungsverfügung ge-
ändert hat, kommt es darauf an, auf welchen Zeitpunkt bei der Entscheidung der
Frage, ob die Untersagungsverfügung durch § 35 Abs. 1 GewO gedeckt ist, abzu-
stellen ist. Ob eine Klage begründet ist, richtet sich nicht nach dem Prozess-
recht, sondern nach dem für die Entscheidung maßgeblichen materiellen Recht. 

Fall 20: Existenzentzug

R ist Veranstalter von Studienreisen. Als einige Reisen nicht ausgebucht sind und au-
ßerdem die Privatbank des R zahlungsunfähig wird, kommt R in so große finanzielle
Schwierigkeiten, dass er die Kosten für die gerade stattfindenden Reisen nicht mehr
bezahlen kann. Mehrere Reiseteilnehmer müssen, obwohl sie den Reisepreis bereits
vollständig an R gezahlt hatten, für ihren Rückflug selbst sorgen. Daraufhin untersagt
die nach Landesrecht zuständige Gewerbebehörde dem R formell ordnungsgemäß
die weitere Tätigkeit als Vermittler und Veranstalter von Reisen. Nach erfolglosem
Widerspruch hat R Klage vor dem VG erhoben. In der mündlichen Verhandlung
macht R geltend, er habe zwischenzeitlich einen finanzkräftigen Partner gefunden
und sämtliche Schulden bezahlt. Wie entscheidet das VG?

822 BVerwG NZV 1996, 84; OVG Bln-Bbg NJW 2011, 1832; OVG NRW NWVBl. 2007, 24; Wysk VwGO § 113 Rn. 17.
823 BVerwG NVwZ 1997, 278, 280; Landmann/Rohmer/Marcks GewO § 35 Rn. 28 ff.
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600 1. Hierbei ist bei der Anfechtungsklage im Allgemeinen die Sach- und Rechtslage
im Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung maßgebend, da es bei
der Anfechtungsklage um die Überprüfung der Verwaltungsentscheidung geht
(arg. e § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO).

601 2. Aus der Eigenart des VA und der für ihn maßgeblichen gesetzlichen Regelung
kann sich jedoch ergeben, dass auch bei einer Anfechtungsklage nachträgliche
Änderungen zu berücksichtigen sind. Die Untersagungsverfügung nach § 35
Abs. 1 GewO ist ein DauerVA, da sie gegenüber dem Adressaten als dauerndes
Verbot der Gewerbeausübung wirkt. Nach der Eigenart des VA könnte man
daher annehmen, dass nachträgliche Änderungen zu berücksichtigen ist. 

602 3. Etwas anderes gilt aber wiederum dann, wenn die Berücksichtigung der nach-
träglichen Veränderung der Eigenart der gesetzlichen Regelung widerspricht.
Nach § 35 Abs. 6 GewO ist dem Gewerbetreibenden auf Antrag die persönliche
Ausübung des Gewerbes wieder zu gestatten, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass eine Unzuverlässigkeit i.S.d. § 35 Abs. 1 GewO nicht mehr
vorliegt. Daraus ergibt sich, dass das Gesetz zwischen dem Untersagungsver-
fahren und dem Verfahren auf Wiedergestattung eine deutliche Trennung vor-
nimmt und daher die nach Erlass der Untersagungsverfügung eintretenden
Umstände dem Wiedergestattungsverfahren zuordnet. Damit sind die nach-
träglich eingetretenen Umstände im Anfechtungsprozess nicht zu berück-
sichtigen, es kommt vielmehr auf den Zeitpunkt der letzten Verwaltungs-
entscheidung an.824

Gegenbeispiel: Bei einem erlaubnispflichtigen Gewerbe ist das behördliche Instrumenta-
rium zweistufig ausgestaltet. Durch den Widerruf einer Erlaubnis (z.B. nach § 15 Abs. 2 GaststG)
wird die weitere gewerbliche Betätigung illegal. Will die Behörde die Fortführung des Ge-
werbebetriebes verhindern, kann sie die Schließung verfügen (§ 15 Abs. 2 GewO). Bei der
Schließungsverfügung handelt es sich um einen DauerVA, sodass der Zeitpunkt der letzten
mündlichen Verhandlung maßgebend ist.825 Abweichende Regeln bestehen dort nicht.

603 II. Im Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung ist R unzuverlässig gewesen. Ein
Reiseunternehmer, der Reiseveranstaltungen aufgrund finanzieller Probleme nicht
sachgemäß abwickeln kann, bietet – ungeachtet der Insolvenzsicherung – nicht
die Gewähr für eine ordnungsgemäße Gewerbeausübung. Damit ist der ange-
fochtene VA rechtmäßig, die Anfechtungsklage ist daher unbegründet. 

604 Umstritten ist die umgekehrte Konstellation, dass die die Unzuverlässigkeit begründenden Um-
stände erst während des gerichtlichen Verfahrens eingetreten sind. Teilweise wird angenom-
men, dass die Anfechtungsklage hier erfolglos bleibt, da § 35 Abs. 6 GewO lediglich die Berück-
sichtigung positiver Gesichtspunkte verbiete, nicht aber einer negativen Entwicklung.826 Dage-
gen spricht jedoch, dass ein materiell rechtswidriger VA durch im gerichtlichen Verfahren
eingetretene Gründe grds. nicht „geheilt“ werden kann. Auch ein Nachschieben von Gründen ist
nur zulässig, wenn die Gründe bereits bei Erlass des Widerspruchsbescheides vorgelegen haben
(s.o. Rn. 576 ff.).827 Nach Abschluss des behördlichen Verfahrens entstandene Gründe können
allenfalls den Erlass eines neuen VA rechtfertigen.828

824 Vgl. BVerwG NVwZ 2015, 1544; OVG NRW NVwZ-RR 2016, 336; BayVGH BayVBl. 2014, 338, 339; OVG Saarlouis, Urt. v.
05.10. 2016 – 1 A 188/15, BeckRS 2016, 52935; Guckelberger Jura 2007, 598, 604.

825 BVerwG NJW 1987, 511; BayVGH NVwZ 2002, 1393, 1395.
826 OVG Lüneburg NVwZ 1995, 185; Tettinger/Wank/Ennuschat GewO § 35 Rn. 124; Handan JA 2007, 249, 256.
827 BVerwG NVwZ 1999, 425, 426; OVG NRW NVwZ 2001, 1424; Bader NVwZ 1999, 120, 122; Brischke DVBl. 2002, 429, 430.
828 BVerwG DVBl. 2016, 1543, 1544; Gärditz/Orth Jura 2013, 1100, 1106; Schenke NVwZ 2015, 1341, 1342.
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